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darum bezweifeln, ob - zur Reſtitution der ganzen Früchte ver.
halten werden muß Billigerweiſe wird man ſich zufrieden geben,
wenn ETL einen entſprechenden eil derſelben, für jeden ver
äumten Sakramentsempfang Kronen, für jede erſäumte heilige

1— Kronen reſtituiert. Man könnte fragen, ob die
verſäumten Obliegenheiten nicht chholen könnte, anſtatt etwa 20
Pias causas) zu reſtituieren? Abgeſehen davon, daß dieſe en
aut Stiftungsbrief doch eher als 20 finiendam. denn 20 Urgendan.
obligationem auferlegt 3 ſein ſcheinen, geht dies etre der für
die Seelenruhe des Stifters beſtimmten heiligen Meſſen v ſchon
gar nicht 0 denn 1e länger ſie hinausgeſchoben werden, deſto mehr
iſt die Möglichkeit gegeben, daß der Stifter derſelben nicht mehr bedarf.

Sollte indes der nachläſſige Student gar nicht die Abſichthaben, das verſäumte Studium nachzuholen und Prüfung zumachen, ſo iſt EL offenbar zur Reſtitution der ganzen Früchte 20
nes fundatoris menti COnsSentane0OsS zum Unterhalte dürftigerStudioſen verpflichtet, denn der enu einer Studienſtiftung, ohneſtudieren, iſt 10 Betrug. wird El, wenn EL ſich ber
eine Unterrichtsfrequenz und ſeine Erfolge nicht ausweiſen kann, wohlhnehin kaum lange Im Genuſſe der Stiftung leiben

Pulcherias iſt dagegen offenbar ähnlich der eines Ka
nonikates; ſie muß die Quote der Früchte ausrechnen, die für das
Offizium eines age entfällt und für jede Hore, und and ihreReſtitution (ad Pias CAUSAS. auch Totenmeſſen kann ſie eſen
aſſen) einrichten. Nach der Länge des Offiziums de CAtA dürfte
man richtig Urteilen, wenn man für das Matutinum und für jedeHore von der Prim bis zur Komplet etwa Ein Neuntel, für die
Laudes zwei Neuntel berechnet. Sollten mit dem Quaſi⸗Kanonikate
noch andere en (ein Faſttag, Anwohnen der heiligenTotenoffizium einzelnen Tagen uſw.) verbunden ſein und Pulcheriadieſe erfüllt aben, ſo darf ſie einen entſprechenden Betrag von der
Reſtitutionsſumme n Abrechnung bringen, wie ſie umgekehrt bei
Nichterfüllung derſelben eine entſprechende Quote zur Reſtitutions⸗
ſumme hinzuſetzen muß

Es er  L ſich von ſelbſt, daß die Reſtitution, Im Falle eS
anders nicht möglich iſt, zum Teile, oder na und nach geſchehenkann (wie dieſe zwei Fälle liegen, ohne Verzugszinſen), 10, daß
imM Falle großer Imu beide ſich ſelbſt reſtituieren können, da
* ſich eine restitutio In Certa handelt.

Wien. Honorius Rett,
VII Impedimentum catholicismi.) Ueber Tſuchendes Episkopates von Oeſterreich hat Kaiſer ranz Im Jahre1835 durch enn Hofdekret feſtgeſtellt, daß ein Katholik bei Lebzeitenſeiner erſten Gemahlin ſich nicht wieder verehelichen kann und daß

Akatholiken bei Lebzeiten ihrer erſten Gemahlin ſich nUuL mit Akatho⸗
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liken verehelichen önnen. Dieſes Eſe war amals zum Ortetle
der katholiſchen Kirche, da alle Ehen, In welcher auch nur ein eil
atholi war, vor dem katholiſchen Pfarrer geſchloſſen werden
mußten, alſo irchlich giltig Qaren eit dem Jahre 1868 iſt die
Sache anders üſchehen auch vor dem evangeliſchen Kultusdiener
eingegangen, ſind ſtaatlich giltig, kirchlich allerdings ungiltig.
Doch hält der QQd Oeſterreich dem impedimentum Atholi—
(Cismi feſt Eine Ehe wiſchen zwei Katholiken, eine Ehe, bei welcher
zur Zeit der Eheſchließung auch nur Eun eil zur katholiſchen Kirche
gehört, iſt ſtaatlich unauflöslich. Daher iſt eine Zivilehe in Oeſter⸗
reich,‚ wenn beide katholiſ zur Zeit der Eheſchließung oder
auch nuL ein eil katholiſch war, unauflöslich. Folgender Fall be
weiſt dies Nach dem Berichte des „Wiener Vaterlan wandte ſich
die Kaufmannsgattin Johanna Amanda n Dresden die
Statthalterei einen Heima  ein leſe ſtellte eſt daß der nach
Böhmen zuſtändige Wenzel Im Jahre 1885 mit Auguſte Iun
Sachſen eine Zivilehe die Im Jahre 1891 Ehebruch
der Gattin gerichtlich etrenn ULr Es wurde Wenzel
die Unterſuchung Bigamie eingeleitet, aber wieder eingeſtellt
und das Wiener Landesgericht mit der Prüfung der Gültigkeit der
zweiten in Oldenburg geſchloſſenen Zivilehe etraut Das Landesgericht
erkannte, die zweite Zivilehe ſei ungiltig, weil Wenzel als ＋

Ol
zu Lebzeiten ſeiner erſten Gemahlin nicht eine zweite heiraten könne.
Dagegen legte der Verteidiger des Ehebundes Berufung beim ber
landesgerichte enn Derſelbe bezeichnete die erſtrichterliche Auffaſſung
Als rechtsirrtümlich, denn habe die er Ehe nach ſächſiſchem Rechte
nicht beſtanden, gab keine 3 1 Gattin mehr, nd Ohin kein Ehe
hindernis, ſei die erſte Ehe eine Zivilehe, die von der katholiſchen
Kirche als Konkubinat betrachtet werde. Da das öſterreichiſche Ehe
geſe auf dem Standpunkte des kanoniſchen Rechtes che und nUUL
eine nach katholiſchem Ritus 9e  E erſte Ehe ſchützen wolle
ehr fraglich Anm. Redaktion), wäre eS inkonſequent, auch die
Zivilehe in gleicher Weiſe zu ſchützen Es würde dies der Abſicht
des Geſetzes widerſprechen, denn man würde die vom katholiſchen
Standpunkte erpönte Zivilehe ſchützen und die Schließung einer
katholiſchen Ehe verhindern. Das Oberlandesgericht erkannte: 77  16E
zweite Ehe iſt ungiltig. Die er Ehe ſei, wenn auch eine Iim Aus
lande ge

Ofſene Zivilehe, ſtaatlich giltig, während das ausländiſche
Urteil ber die Trennung der erſten Ehe n Oeſterreich keine Giltig
keit beſitze Demgemäß ſei enzel für das öſterreichiſche Gericht
ein verehelichter Katholik, deſſen EL Gattin noch lebt und die zweite
Ehe ungiltig. nter den vorliegenden Umſtänden wurde auch erkannt,
daß keinen der beiden Teile ein Verſchulden reffe daher auch eine
Koſtenauferlegung entfalle.“

en  E alſo das impedimentum cathoheismi nicht nUlL
Qus konfeſſioneller Eheſchließung ſondern auch Qus der Zivilehe, die
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von katholiſchen Brautperſon geſchloſſene Ehe iſt mimi. nach
öſterreichiſchem Rechte unauflöslich.

Altlerchenfeld⸗3  Wien arl Kraſa Koop
VIII (Die Verleumdung oter mit Reſtitutions

quoa famam.) Ruſtikus hat den ereits verſtorbenen
Strigonius nach deſſen Tod öffentlicher Schrift (Zeitung) er
verleumdet und ſeine verleumderiſche Ausſage hat wenn auch nicht
bei allen die von ihr Kunde erhielten doch bei vielen Glauben 9e
funden man kann auch nicht ſagen daß ſie chon gänzlich IMN Ver
geſſenheit eraten ſei bei manchen wenigſtens iſt das gewiß nicht
der Fall 0 ſich u  ru längere Zeit Skrupel QAus ſeiner
andlung emacht da Ehre und Name bezug auf ote enne

gleichgültige Sache ſeien ſo fühlte ETL ſich doch auf dem
ſtark beunruhigt und — hier dieſe Angelegenheit ſeinem Beichtvater
mit Dieſer will daß - die verleumderiſche Ausſage retraktiere und
daß dieſer Widerruf öffentlich eſchehe weil auch die Verleumdung
Erne öffentliche war und noch nicht I Vergeſſenheit gekommen iſt
EL gibt aber zu daß dieſer iderru Eenne Form gekleidet
werde durch E die Ehre des Retraktanten mögli eſchaut
werde Ruſtikus numm jedoch Anſtand hierauf einzugehen weil eS
nicht ohne Schaden für die Erlgene Ehre geſchehen könne Da
nach der Ordnung der Liebe Kolliſionsfällen die Se  lebe bei
on gleichen Gütern der Nächſtenliebe vorangehe erſcheine hier
die Reſtitution al Ene moraliſche Unmöglichkeit Um jedoch alles

tun VaS ihm morali möglich ſei wolle den Sohn und die
Erben des Strigonius Verzeihung bitten und ihn QAbet peziell
rſuchen auf ſeinen Widerruf verzichten Dieſe Bitte wird ihm
auch von dem ohne des Verſtorbenen gewährt Es fragt ſich nUun
Darf der Beichtvater dieſes Vorhaben des Ruſtikus für
genügend erklären?

Löſung Ehrabſchneidungen nd Verleumdungen Rückſicht
auf ote werden nicht ſelten als minder Verwerfliches
nicht zu Agen ＋ Gleichgültiges betrachtet weil für ote Ehre
und Name keinen Wert mehr hätten Es iſt aber dief
laxe und geradezu falſche Anſchauung, hier bei der Verleumdung
ſtehen leiben allgemeinen zu ſagen Die Verleumdung ene
Verſtorbenen iſt mehrfacher Beziehung verdammungswürdig Der
eL Grund ieg Begriff und Weſen der Verleumdung Dieſe
iſt ihrer Atur nach Böſes und darum nach keiner Richtung
hin alſo auch nicht threr Richtung auf Verſtorbene El
gültiges und Erlaubtes Der zweite Grund ſich darauf daß
jeder auf Ern ehrendes Andenken nach ſeinem ode Wert legt
und durch den Tod des Rechtes auf Ehre und Namen nicht
eraubt wird Mortui IUureE 20 famam IIOII spoliantur 166

Cxcesserint“ agen die Moraliſten Weitere Gründe die hier
Betracht kommen ſind folgende Es 1e nicht ſelten daß


